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Mexico, aber nur auf Umwegen
Eine Dame begibt sich um 9.45
Uhr zum Check-in in gutem Glau-
ben, pünktlich um 11.20 Uhr Ab-
flugzeit nach Mexico geflogen zu
werden. Weit gefehlt: der Dame
wurde um 10.45 Uhr mitgeteilt,
„nichts geht mehr“. Zwischen-
zeitliche Beschwerden der Dame
wurden mit der Aufforderung ab-
getan, sie solle sich wieder ein-
reihen. Die Klägerin nahm dann
einen Ersatzflug nach Amster-
dam und erreichte ihr Hotel im
Mexico einen Tag später als ge-
plant.

Sie machte dementsprechend
die Kosten für die Umbuchung
und einen Tag entgangener Ur-
laubsfreude gegenüber dem Rei-
severanstalter geltend. Der Rei-
severanstalter behauptete, die
Klägerin sei zu spät am Check-in
erschienen und habe deshalb ih-
re vertragliche Mitwirkungs-
pflicht verletzt. Das AG Köln (Az.:
142 C 90/09) gab der Klägerin
Recht.

Und täglich grüßt der
Presslufthammer
Ein Ehepaar in einem Hotel auf
Bali musste elf Tage erleben, wie
Bauarbeiter von 8.30 Uhr bis
17.30 Uhr die Wände aufstemm-
ten und Fliesen abschlugen. Da-
rüber hinaus war den Urlaubern
eine falsche Zimmerkategorie zu-
gewiesen worden. Es wurde für
keinerlei Abhilfe gesorgt. Das AG
Köln (Az.: 133 C 640/05) urteilte,
dass Lärm und Staub keine Unan-
nehmlichkeiten mehr seien, son-
dern ein Reisemangel. Es hielt da-
her eine Minderung von 2/3 des
Preises für angemessen.
Wo bitte geht’s zur
Strandpromenade?
Im konkreten Fall hatte die im Rei-
sekatalog genannte Lage des Ho-
tels „direkt an der Strandprome-
nade“ nach Urteil des AG Duis-
burg (Az.: 112 S 71/07) nicht den
Tatsachen entsprochen. Es han-
delte sich um eine zweispurige
Straße mit Parkbuchten, der dem
Meer zugewandte Gehweg führte

außerdem nicht unmittelbar am
Strand entlang. Der Urlauber
konnte eine Minderung des Reise-
preises von 5 % erlangen.
Schlemmen, aber nur im
Schichtbetrieb
Als Reisender einer Urlaubspau-
schalreise muss man nicht damit
rechnen, dass die Hotelleitung be-
stimmt, in welcher der beiden je-
weils einstündigen Abendessen-
schichten man sein Essen einzu-
nehmen hat. Der Kläger im zu-
grunde liegenden Fall hatte kei-
nerlei Wahlfreiheit hinsichtlich
der Servicezeiten. Das AG Düssel-
dorf (Az.: 52 C 2500/00) erachtete
wegen der Auswirkungen auf die
freie Tagesgestaltung des Reisen-
den einen Minderungssatz von 10
% des Reisepreises für angemes-
sen.
Kakerlaken & Co.
In den Hotelzimmern einer Familie
in Malaga gab es „eine erhebliche
Anzahl“ von Ameisen und Kakerla-
ken. Auch nach einer Beschwerde
bei der Reiseleitung gelang es

Der Sommer naht und damit für
viele auch der langersehnte
Urlaub. Auch ohne Aschewolke
könnten einige Überraschungen
blühen, die teils schon am Flug-
hafen beginnen:

nicht, die Insekten zu entfernen.
Das AG Baden-Baden (Az.: 16 C
89/04) hielt in diesem Falle eine
Minderung des Reisepreises um
15 % für gerechtfertigt.

Es gilt: Keine Reise ist gleich –
es wird immer an den Besonder-
heiten des jeweiligen Einzelfalls
zu prüfen sein, ob überhaupt und
in welcher Höhe eine Minderung

in Betracht kommt. Bei einem lan-
destypischen Frühstück während
eines Türkeiurlaubs kann jeden-
falls nicht täglich Rührei verlangt
werden (LG Düsseldorf, Az.: 22 S
54/00).

Ihren Anwalt für alle Fragen zu
Recht und Steuern finden Sie im
Bayreuther Anwaltverein.
@bayreuther-anwaltverein.de

Angela Pesch, Rechtsanwältin,
Wirtschaftsjuristin (Univ. Bayreuth)
www.advofischer.de

BAYREUTH. Als „Mosaikstein in
der Präventionsarbeit gegen Al-
koholmißbrauch“ unterstützt der
Landkreis Bayreuth die vom
Kreisjugendring Bayreuth ge-
plante Anschaffung einer „alko-

Kreisjugendring schafft eine alkoholfreie Cocktail-Bar an – Kostengünstiger Verleih an Gemeinden, Vereine und Schulen

holfreien Cocktailbar“ mit einem
Zuschuss von bis zu 15000 Euro.
Dies beschloss der Kreisaus-
schuss. Mit der mobilen alkohol-
freien Cocktailbar soll Veranstal-
tern von Festen und Feiern eine

sinnvolle Alternative zum Aus-
schank von alkoholischen Ge-
tränken angeboten werden, er-
läuterte Landrat Hermann Hüb-
ner. Gemeinden, Verbände, Ver-
eine und Schulen könnten sich

die Bar kostengünstig für ihre
Feste und Veranstaltungen aus-
leihen.
Die Gesamtkosten für die Bar be-
laufen sich auf rund 36.400 Euro.
Davon können 10.000 Euro über

Spenden, 7.500 Euro durch Wer-
beeinnahmen und 3.900 Euro
über Eigenmittel des Kreis-
jugendrings abgedeckt werden.
Zu den verbleibenden 15.000 Eu-
ro soll versucht werden, noch ei-

ne Unterstützung von der Baye-
rischen Milchwirtschaft zu erhal-
ten, da, wie Kreisrat Karl Lappe
(WG Landkreis Bayreuth) anreg-
te, in der Bar auch Milchmischge-
tränke verkauft werden sollen. rs
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Wenn einer eine Reise tut ...


